Kooperationsvereinbarung für das »Zur Bühne«-Bündnis im Rahmen von »Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung« 
Titel des Bündnisses: 
Zeitraum vom                   bis  
Region/Stadt/Stadtteil: 
Antragstellender Kooperationspartner: 
Institution und Rechtsform:
Projektleitung (Name und Vorname): 
Straße und Hausnummer: 
PLZ/Ort: 
Kurzbeschreibung der Aufgaben des Antragstellers innerhalb des »Zur Bühne«-Bündnisses: 
Der Antragsteller übernimmt als außerschulischer Träger Antragstellung, Organisation, Mittelverwaltung und –abrechnung. Er legt Inhalt, Ziele, Ablauf und Methoden der Maßnahme fest. Der Antragsteller ist als Auftraggeber der entscheidende Ansprechpartner gegenüber Personal, Honorarkräften und/oder Ehrenamtlichen. Die Aufsichtspflicht für die teilnehmenden Schüler:innen wird vom Antragsteller übernommen.
Weitere Aufgaben:


Kooperationspartner 1: 
Bezeichnung und Rechtsform: 
Ansprechpartner (Name, Vorname): 
Straße, Hausnummer: 
PLZ/Ort: 

Kurzbeschreibung der Aufgaben des Kooperationspartners innerhalb des »Zur Bühne«-Bündnisses: 




Kooperationspartner 2: 
Bezeichnung und Rechtsform: 
Ansprechpartner (Name, Vorname): 
Straße, Hausnummer: 
PLZ/Ort: 
Kurzbeschreibung der Aufgaben des Kooperationspartners innerhalb des »Zur Bühne«-Bündnisses:



(Bei weiteren Kooperationspartnern bitte oberen Bereich kopieren und ausgefüllt anhängen.)
Vereinbarung
Die Kooperationspartner planen und setzen das »Zur Bühne«-Bündnis gemeinsam um. Die Projekte haben den größten Erfolg, wenn alle Partner ihre Erfahrungen und Kenntnisse einbringen, um Lösungen für die bevorstehenden Aufgaben zu finden. Hierzu werden personelle und sachliche Ressourcen von allen Partnern bereitgestellt. Die Finanzierung wird durch den Finanzplan des Antragstellers sichergestellt. Die Kooperationspartner verpflichten sich, den Antragsteller bei Erfüllung der Pflichten aus dem Zuwendungsverhältnis zu unterstützen. Das finanzielle Haftungsrisiko liegt alleine beim Antragsteller.
Die Kooperationspartner sind angehalten, sich um die Nachhaltigkeit, auch nach Ablauf der Förderung zu bemühen. Alle Partner verpflichten sich, die Vorgaben des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend bezüglich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen. Der Antragsteller stellt den Kooperationspartnern alle Unterlagen, auch Antrag, Verträge und weitere Vorgaben zur Verfügung. 
Für Zwecke der Durchführung räumen sich die Kooperationspartner ein nicht ausschließliches unentgeltliches Nutzungsrecht für den Zeitraum des Bündnisses ein. Dies gilt für Know-how, urheberrechtlich geschützte Erfindungen oder Schutzrechte, die bereits vorhanden sind, oder auch im Laufe der »Zur Bühne«-Bündnisse entstehen, gleichermaßen. Für eventuell auftretende Streitigkeiten über Schutzrechtsfragen sollten Schiedsverfahren vereinbart werden, die eine gütliche Einigung anstreben. Höherrangiges Recht ist originär zu beachten. 
Diese Kooperationsvereinbarung hat über den gesamten Zeitraum des »Zur Bühne«-Bündnisse Gültigkeit. Es bestehen keine mündlichen Nebenabreden. Änderungen bedürfen der Schriftform.
In einem Bündnis mit Schulbeteiligung gilt: 
Alle Partner im Bündnis versichern, dass die im Bündnis durchgeführten Maßnahmen zusätzlich und außerunterrichtlich sind.
•	Die Maßnahme ist nicht Bestandteil der (vom jeweiligen Land) festgelegten Stundentafel des Regelunterrichts.
•	Sie ist nicht im Kerncurriculum bzw. Lehrplan des jeweiligen Landes vorgeschrieben.
•	Sie fließt nicht in die Notengebung ein.
•	Die Schülerinnen und Schüler (bzw. ihre Erziehungsberechtigten) können sich frei für oder gegen die Teilnahme an dem konkreten Angebot entscheiden.
•	Das Angebot ist neu und zusätzlich, d.h. es existierte in dieser Form vor der Förderung nicht.
•	Einmalige, kurze Schnupperangebote können zur Ansprache von Schüler:innen zur Teilnahme an einem künftigen Projekt unter Umständen während der Unterrichtszeit erfolgen. Der hier bestehende Ermessensspielraum muss vor Projektdurchführung durch den Antragsteller mit dem Programmpartner geklärt werden.
•	Ein Projekt im Rahmen des offenen oder gebundenen bzw. verlässlichen Ganztags sowie die Beteiligung an Projekttagen und Projektwochen kann unter Berücksichtigung folgenden Kriterien gefördert werden:
· Die freiwillige Teilnahme an »Kultur macht stark«-Projekten im Rahmen von Projekttagen und Projektwochen an Schulen bedeutet in Verbindung mit der schulischen Anwesenheitspflicht, dass Schülerinnen und Schüler, die ggf. nicht an dem »Kultur macht stark«-Projekten teilnehmen wollen, in der Zeit an einem anderen Projektangebot oder an anderem Unterricht teilnehmen müssen. 
· Die Verantwortung für die vermittelten Inhalte, die Ziele, den Projektablauf und die Methoden für die »Kultur macht stark«-Projekte liegt beim außerschulischen Träger.

Ort, Datum: 

Unterschrift und Stempel antragstellende Organisation: ______________________________

Unterschrift und Stempel Kooperationspartner 1:	___________________________________

Unterschrift und Stempel Kooperationspartner 2: ____________________________________

Ggf. weitere: 

